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Verwendbarkeitsnachweis/ 
Kennzeichnung von Gasgeräten
Autor: Stefan Gralapp, TLIW Sachsen

Über die nach Baurecht erforderlichen 
Nachweise für die Verwendung von 
Gasgeräten in Deutschland, die dazu 
vorgeschriebene Kennzeichnung und 
die zum Gasgerät mindestens ge
hörenden Unterlagen gibt es immer 
wieder Diskussionen und Irritationen. 
Dies geht bis zu Gerichtsprozessen. 

Die im Zusammenhang mit diesem 
Thema stehende Androhung einer 
Klage der Europäischen Kommission 
gegen Deutschland und ein Urteil des 
Bundesgerichtshofes waren die Grün
de für die erneute Aufnahme des The
mas.

Ursache der Klageandrohung war die 
Beschwerde darüber, dass ein Bezirks
schornsteinfegermeister die Kenn
zeichnung eines Gasgerätes mit der 
für Deutschland geltenden Länder
kennung „DE“ als Nachweis der Ver
wendbarkeit in Deutschland verlangt 
hat. Dies begründete er mit dem Hin
weis auf eine derartige Vorgabe in den 
Informationsunterlagen des Bundes
verbandes des Schornsteinfegerhand
werks – Zentralinnungsverband (ZIV). 
Die Klageandrohung der EUKommis
sion wurde abgewendet, indem das 
schon vorher richtige ZIVRundschrei
ben 2.3.2.107 Änd. 1 „Beurteilung CE
zertifizierter Gasgeräte – erforderliche 
Angaben für die Kennzeichnung von 
Gasfeuerstätten“ [1] überarbeitet und 
mehrere Telefonate und EMails mit 
dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) Referat III b 6 (Ge
räte und Produktsicherheit) geführt 
wurden. Dieses Ministerium konnte 
dann der EUKommission die Bear
beitung der Klageandrohung melden. 

In diesem Rundschreiben findet der 
Bezirksschornsteinfegermeister (BSM) 
alle relevanten Aussagen zum The
ma „Verwendbarkeitsnachweise und 
Kennzeichnung von Gasgeräten“.

Ein Urteil des BGH kann man wahr
scheinlich nur zur Kenntnis neh
men, als Fachmann bewerten, sich 
wundern und versuchen Schaden zu 
vermeiden. Es lohnt sich nicht, die
ses Urteil zu lesen. Es wird hier nur 
angesprochen, weil es von „findigen“ 
Rechtsanwälten schon entdeckt und 
zur Beurteilung der Forderung eines 
BSM über den Nachweis der Verwend
barkeit und die Kennzeichnung eines 
Festbrennstoffkessels benutzt wur
de. Diese falsche Interpretation ließ 
sich schnell und leicht entkräften, 
da sich die Nachweise über die Ver
wendbarkeit und Anforderungen zur 
Kennzeichnung von Gasgeräten und 
Festbrennstoffkesseln wesentlich un
terscheiden und somit nicht vergleich
bar sind. Es ist aber nicht auszuschlie
ßen, dass das Urteil in Zukunft auch 
zur Argumentation bei Gasgeräten 
genutzt wird. Der BSM darf sich davon 
nicht beeindrucken lassen. Dazu muss 
er natürlich wissen, warum dieses 
Urteil dazu nicht taugt und wie die 
Rechtslage ist. Dieser Beitrag versucht 
die Rechtslage deutlich darstellen. Da
bei werden auch die Gründe benannt, 
aus denen die Hersteller von Gasge
räten das Bestimmungsland (die Be
stimmungsländer) festlegen müssen. 
Es wird auch versucht zu erklären, wa
rum auf dem europäischen Markt Si
cherheit vor Handelsfreiheit geht (und 
dies auch so bleiben sollte). Die anders 
lautende Aussage des Urteils des Bun

desgerichtshofes sollte als Beurteilung 
des verhandelten Einzelfalles und 
nicht als Maßstab zur Beurteilung der 
allgemeinen Sachlage gesehen wer
den. Urteile setzen im Allgemeinen 
Maßstäbe bei der Auslegung unklarer 
Formulierungen in Gesetzen und Ver
ordnungen. Sie können aber auch in 
konkreten Fällen anders ausfallen, als 
sich die Rechtslage dem Fachmann, 
aber juristischen Laien, darstellt. Da 
Urteile aber klar formulierte gesetz
liche Grundlagen nicht ändern, sollte 
sich der Fachmann in seiner Beurtei
lung nicht verunsichern lassen. Auch 
Juristen können irren, zumal sie nicht 
über Fachwissen verfügen und sich 
in der Regel bei speziellen Fragen auf 
Aussagen von Fachleuten verlassen 
müssen.

Gesetzliche Vorschriften  
und technische Regeln 

RIcHtlINIe 2009/142/eG  
deS eURoPÄIScHeN PaRlameNtS 
UNd deS RateS  
vom 30. November 2009  
über Gasverbrauchseinrichtungen [2]

Einleitender Text:

daS eURoPÄIScHe PaRlameNt UNd 
deR Rat deR eURoPÄIScHeN UNI-
oN – gestützt auf den Vertrag zur 
Gründung der europäischen Gemein-
schaft, insbesondere auf artikel 95, 
auf Vorschlag der kommission, nach 
Stellungnahme des europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses (1), gemäß dem Verfahren des ar-
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tikels 251 des Vertrags (2), in erwägung 
nachstehender Gründe: 

(4) In den mitgliedstaaten gelten un-
terschiedliche bedingungen im Hin-
blick auf die Gaskategorien und die 
eingangsdrücke. die bedingungen 
sind nicht harmonisiert, da in jedem 
mitgliedstaat eine diesem Staat eige-
ne energieangebots- und Verteilersi-
tuation herrscht.

Die Ersteller der Gasgeräterichtlinie 
haben also das besondere Problem 
bei Gasgeräten erkannt und in der Be
gründung deutlich dargestellt. Zum 
Betrieb dieser Geräte ist in der Regel 
leitungsgebundene Energie erforder
lich, die sich in den Mitgliedstaaten 
in Bezug auf Zusammensetzung und 
Eingangsdruck unterscheidet. 

(5) das Gemeinschaftsrecht sieht 
abweichend von einer der grundle-
genden Regeln der Gemeinschaft, 
nämlich dem freien Warenverkehr, 
vor, dass die innergemeinschaftli-
chen Handelshemmnisse aufgrund 
der unterschiedlichen einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften über die 
Vermarktung von Produkten inso-
fern hingenommen werden müssen, 
als diese Hemmnisse als erforderlich 
anerkannt werden können, um zwin-
genden erfordernissen zu genügen. 
die Rechtsangleichung im vorliegen-
den Fall sollte sich deshalb auf Vor-
schriften beschränken, die aus zwin-
genden, wesentlichen Gründen der 
Sicherheit, Gesundheit und energie-
einsparung bei Gasverbrauchsein-
richtungen erforderlich sind. da es 
sich um grundlegende anforderun-
gen handelt, sollten sie an die Stelle 
der einzelstaatlichen Vorschriften 
treten.

Dieser Absatz erläutert auf sehr deut
liche und verständliche Weise, war
um von der grundlegenden Forderung 
nach freiem Warenverkehr abgewi

chen werden muss. Der sichere Betrieb 
der Gasgeräte ist eben nur möglich, 
wenn die Besonderheiten der Mit
gliedsländer bei der Versorgung mit 
Energie und den Verwendungsvor
schriften (bezüglich Aufstellung und 
Verbrennungsluftversorgung) berück
sichtigt werden. Aus diesem Grund 
werden in der Gasgeräterichtlinie nur 
die grundlegenden Anforderungen 
an die Gasgeräte geregelt. Die konkre
ten Anforderungen an ein Gasgerät 
richten sich dann nach den landes
spezifischen Versorgungs und Auf
stellungsbedingungen des Landes, für 
das dieses Gasgerät bestimmt ist. Die 
früher insbesondere von der Obersten 
Baubehörde NordrheinWestfalens 
gemachte Aussage, dass die Verwend
barkeit von Gasgeräten abschließend 
in der Gasgeräterichtlinie geregelt ist, 
ist daher dahingehend zu präzisieren, 
dass nur die grundlegenden Anforde
rungen an Gasgeräte abschließend in 
der Gasgeräterichtlinie geregelt wer
den. 

(8) Folglich sollte diese Richtlinie nur 
grundlegende anforderungen ent-
halten. Um den Nachweis der Über-
einstimmung mit den grundlegen-
den anforderungen zu erleichtern, 
sind harmonisierte Normen auf Ge-
meinschaftsebene erforderlich, ins-
besondere im zusammenhang mit 
dem entwurf, der Herstellung und 
der Prüfung von Gasverbrauchsein-
richtungen, sodass bei erzeugnis-
sen, die diesen Normen entsprechen, 
von der Übereinstimmung mit den 
grundlegenden anforderungen aus-
gegangen werden kann. diese auf 
Gemeinschaftsebene harmonisier-
ten Normen werden von privatrecht-
lichen Institutionen entwickelt und 
müssen unverbindliche bestimmun-
gen bleiben. zu diesem zweck (…)

Absatz 8 enthält zwei wesentliche 
Aussagen:

• In der Richtlinie werden nur die 
grundlegenden Anforderungen 
an Gasgeräte (also auch unab
hängig vom jeweiligen speziellen 
Verwendungszweck – z .B. Warm
wasserbereitung, Trocknung, Ba
cken) geregelt. Für den Nachweis 
der Verwendbarkeit (also die Ar
beit der Prüfstellen) ist es daher 
sinnvoll Normen zu entwickeln, 
in denen diese Besonderheiten der 
Verwendung behandelt werden. 
So genannte Produktnormen.

• Da diese Normen aber nicht von 
einer gesetzgebenden Instituti
on behandelt und verabschiedet 
werden, haben sie keine rechtliche 
Relevanz. Ihre Anwendung ist frei
willig und nicht verbindlich.

Aus diesen zwei Aussagen folgt, dass 
der Hersteller entscheidet. Lässt er 
sein Baumuster nach den zutreffen
den harmonisierten Normen oder nur 
nach den grundlegenden Anforderun
gen der Gasgeräterichtlinie prüfen. 

Keine Entscheidungsfreiheit hat er 
(siehe dazu die Absätze 4 und 5) bei der 
Angabe des Bestimmungslandes/der 
Bestimmungsländer. Um zu prüfen, 
ob das Gasgerät sicher arbeitet, muss 
die Prüfstelle wissen, in welchem 
Land/welchen Ländern das Gasgerät 
eingebaut und somit verwendet wer
den soll. Die Prüfstelle (egal in wel
chem Land sich diese befindet) prüft 
dann mit dieser Gaskategorie und 
diesem Gasdruck. Außerdem prüft die 
Prüfstelle, ob die Installations und 
Bedienungsanleitung die landesspe
zifischen Versorgungs und Aufstel
lungsbedingungen berücksichtigt. 
Aus der verbindlich vorgeschriebe
nen Kennzeichnung des Gasgerätes 
muss daher hervorgehen, in welchem 
Land/welchen Ländern dieses Gasge
rät verwendet und sicher betrieben 
werden kann. Dies erfolgt in der Regel 
durch Angabe von u. a der landesspe
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zifischen Gaskategorie und dem An
schlussdruck (Gaskategorie).

Einer der höchsten Grundsätze der eu
ropäischen Gemeinschaft ist der freie 
Warenverkehr zwischen den europä
ischen Ländern. Aus diesem Grund 
wird seit Jahren an harmonisierten 
Anforderungen für alle in Europa her
gestellten und gehandelten Produkte 
gearbeitet. Die Einfuhr von nach eu
ropäischen harmonisierten Normen 
geprüften und mit einem CEZeichen 
versehenen Waren darf dann von 
den Mitgliedsländern nicht verboten 
oder behindert werden. Bei der Erar
beitung der Gasgeräterichtlinie war 
man sich aber im Klaren, dass dieser 
Grundsatz bei Gasgeräten aus Sicher
heitsgründen nicht gelten kann. Da 
in den Mitgliedstaaten unterschied
liche Gasbeschaffenheiten (Zusam
mensetzungen) und unterschiedliche 
Anschlussdrücke vorliegen sowie 
unterschiedliche baurechtliche Vor
schriften für die Verwendung der 
Gasgeräte gelten, muss der Hersteller 
angeben, für welches Bestimmungs
land/welche Bestimmungsländer sein 
Gasgerät geeignet ist. Sicherheit geht 
vor freien Warenverkehr. Dies wird 
in Absatz 5 der einführenden Begrün
dungen der Gasgeräterichtlinie (siehe 
weiter vorn) ausgedrückt.

HabeN FolGeNde RIcHtlINIe  
eRlaSSeN:

kaPItel 1
aNWeNdUNGSbeReIcH, beGRIFFS-
beStImmUNGeN, INVeRkeHR- 
bRINGeN UNd FReIeR VeRkeHR

artikel 1

(1) diese Richtlinie gilt für Geräte und 
ausrüstungen. 
Geräte, die speziell zur Verwendung 
in industriellen Verfahren in Indus-

triebetrieben bestimmt sind, fallen 
nicht unter diese Richtlinie. 

Ausgenommen vom Geltungsbereich 
der Gasgeräterichtlinie sind also Gas
geräte, die in der Industrie eingesetzt 
werden. Hier eine genaue Trennung 
zwischen gewerblicher und industri
eller Anwendung zu ziehen ist unmög
lich. Dazu kommt, dass Bauprodukte 
mit motorischen Antrieben auch ein 
CEZeichen nach der Maschinenricht
linie tragen können.

(2) Im Sinne dieser Richtlinie bezeich-
net der ausdruck: 

a) „Geräte“ Geräte, die zum Kochen, 
zum Heizen, zur Warmwasserberei-
tung, zu kühl-, beleuchtungs- oder 
Waschzwecken verwendet und mit 
gasförmigen brennstoffen bei einer 
normalen Wassertemperatur von ge-
gebenenfalls nicht mehr als 105 °c be-
trieben werden. Gas-Gebläsebrenner 
und die zugehörigen Wärmetauscher 
sind den Geräten gleichgestellt; 

Aus dieser Formulierung ist abzulei
ten, dass sowohl Gasgebläsebrenner, 
die zum Einbau in einen Heizungskes
sel bestimmt sind, als auch von einem 
Hersteller gemeinsam als Baueinheit 
(Unit) in den Verkehr gebrachte Bren
nerKesselKombinationen Geräte im 
Sinne der Richtlinie sind.

(3) Im Sinne dieser Richtlinie sind 
„vorschriftsmäßig verwendete“ Ge-
räte solche, die 

a) nach den anweisungen des Her-
stellers vorschriftsmäßig eingebaut 
sind und regelmäßig gewartet wer-
den; 

Um also ein Gasgerät vorschriftsmä
ßig betreiben zu können, muss es nach 
den Anweisungen des Herstellers ein
gebaut werden. Dies bedeutet, dass 
der Hersteller mit dem Gasgerät eine 

Einbauanleitung in Verkehr bringen 
muss, die:
• auf Besonderheiten seines Gasge

rätes verweist,
• Besonderheiten beim Einbau im 

Bestimmungsland beschreibt.

b) mit den üblichen Schwankungen 
der Gasqualität und des eingangs-
drucks betrieben werden und 

Die in den europäischen Mitglieds
ländern üblichen Schwankungen der 
Gasqualität und des Eingangsdruckes 
sind genormt und müssen vom Liefe
ranten des Gases eingehalten werden. 
Um aber im Vorfeld prüfen zu kön
nen, ob das Gasgerät bei den üblichen 
Schwankungen der Gasqualität und 
des Eingangsdruckes sicher arbeitet, 
muss die Prüfstelle wissen, für wel
ches Bestimmungsland sie prüfen soll.

c) zweckentsprechend oder in einer 
normalerweise vorhersehbaren Wei-
se verwendet werden. 

artikel 3
Geräte und ausrüstungen müssen 
die entsprechenden grundlegenden 
anforderungen nach anhang I erfül-
len.

Zur Verbesserung der Übersichtlich
keit des Beitrages wird Anhang I hier 
direkt nach Artikel 3 zitiert.

aNHaNG I
GRUNdleGeNde aNFoRdeRUNGeN

VoRbemeRkUNG
Die Verpflichtungen aufgrund der für 
Geräte geltenden grundlegenden an-
forderungen dieses Anhangs finden, 
wenn eine entsprechende Notwen-
digkeit besteht, auch bei ausrüstun-
gen anwendung. 

1. allGemeINe bedINGUNGeN 
1.1. ein Gerät ist so zu konstruieren 

und herzustellen, dass es sicher 
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betrieben werden kann und kei-
ne Gefahr für Personen, Haustiere 
und Güter darstellt, wenn es vor-
schriftsmäßig nach artikel 1 ab-
satz 3 dieser Richtlinie verwendet 
wird. 

1.2. Wird ein Gerät in den Verkehr ge-
bracht, so sind 
– eine anleitung für den Instal-

lateur beizufügen, 
– eine bedienungs- und War-

tungsanleitung für den benut-
zer beizufügen, 

– auf dem Gerät sowie auf sei-
ner Verpackung die geeigneten 
Warnhinweise anzubringen. 

die anleitungen und Warnhinweise 
müssen in der/den amtssprache(n) 
des empfängermitgliedstaats abge-
fasst sein. 

Deutlicher geht es nicht. Wenn ein 
Gerät den Einflussbereich des Herstel
lers verlässt, also in Verkehr gebracht 
wird, muss es alle Voraussetzungen 
erfüllen, um sicher betrieben werden 
zu können. Dazu gehört, dass der Lie
ferumfang des Gasgerätes:
• eine Anleitung für den Installa

teur
• eine Bedienungs und Wartungs

anweisung für den Benutzer
• erforderliche Warnhinweise auf 

dem Gerät und der Verpackung 
enthält. Alle genannten Schriftstücke 
und Beschriftungen müssen in der 
Amtssprache des Bestimmungslandes 
abgefasst sein. Um dieser Forderung 
nachkommen zu können, muss der 
Hersteller also spätestens wenn er ein 
Baumuster zur Prüfung einreicht klar 
festlegen, für welches Land/welche 
Länder sein Produkt bestimmt ist.

Die Verfasser der Gasgeräterichtli
nie gehen davon aus, dass neben den 
Muttersprachlern auch ausländi
sche Installateure und Migranten die 
Amtssprache des Landes, in dem sie 
arbeiten oder leben möchten, so weit 

beherrschen, dass sie diese Anweisun
gen und Hinweise verstehen. 

1.2.1. die anleitung für den Installa-
teur muss alle anweisungen für die 
Installation, einstellung und War-
tung enthalten, die eine einwand-
freie ausführung dieser arbeiten 
und eine sichere benutzung des Gerä-
tes ermöglichen. In der anleitung ist 
insbesondere Folgendes anzugeben: 
– die verwendete Gasart, 
– der verwendete eingangsdruck, 
– die erforderliche belüftung 
– für die Versorgung mit Verbren-

nungsluft, 
– zur Vermeidung der bildung von 

Gemischen mit einem gefährli-
chen Gehalt an unverbranntem 
Gas bei nicht mit der Vorrichtung 
nach Nummer 3.2.3 versehenen 
Geräten, 

– die bedingungen für den abzug 
der Verbrennungsprodukte, 

– für Gas-Gebläsebrenner und die 
zugehörigen Wärmetauscher die 
charakteristischen eigenschaf-
ten, die bedingungen für ihren 
zusammenbau, die dazu beitra-
gen, dass die für die fertig ge-
stellten Geräte geltenden grund-
legenden anforderungen erfüllt 
werden, und gegebenenfalls das 
Verzeichnis der vom Hersteller 
empfohlenen kombinationen. 

1.2.2. die bedienungs- und Wartungs-
anleitung für den benutzer muss 
alle für eine sichere benutzung er-
forderlichen angaben enthalten und 
insbesondere den benutzer auf etwa-
ige beschränkungen der benutzungs-
möglichkeiten hinweisen. 

1.2.3. die Warnhinweise auf dem Ge-
rät und seiner Verpackung müssen 
eindeutige angaben über die Gasart, 
den eingangsdruck und die etwaigen 
beschränkungen der benutzungs-
möglichkeiten enthalten, insbeson-
dere die beschränkung, dass das 

Gerät nur in ausreichend belüfteten 
Räumen aufgestellt werden darf. 

1.3. eine zur Verwendung in einem 
Gerät vorgesehene ausrüstung ist so 
zu konstruieren und herzustellen, 
dass sie ihrem zweck entsprechend 
einwandfrei arbeitet, wenn sie nach 
der anleitung des Herstellers einge-
baut wird. 

die anleitungen für einbau, einstel-
lung, betrieb und Wartung sind der 
ausrüstung beizufügen. 

artikel 4
(1) die mitgliedstaaten dürfen das 
Inverkehrbringen und die Inbetrieb-
nahme von Geräten, die den bestim-
mungen dieser Richtlinie genügen 
und mit der in artikel 10 vorgese-
henen ce-kennzeichnung versehen 
sind, nicht untersagen, einschränken 
oder behindern.

Wer die bisherigen Absätze genau 
gelesen hat, weiß, dass in den Be
stimmungen dieser Richtlinie genau 
beschrieben ist, wie so ein Gasgerät 
beschrieben, gekennzeichnet und aus
gerüstet sein muss. Nur dann dürfen 
die Mitgliedstaaten das Inverkehr
bringen nicht untersagen, einschrän
ken oder behindern. 

artikel 7
(1) Stellt ein mitgliedstaat fest, dass 
mit der ce-kennzeichnung versehe-
ne, vorschriftsmäßig verwendete 
Geräte die Sicherheit von Personen, 
Haustieren oder Gütern zu gefährden 
drohen, so trifft er alle zweckdienli-
chen maßnahmen, um diese Geräte 
aus dem markt zu nehmen oder ihr 
Inverkehrbringen zu verbieten oder 
einzuschränken.

Dies ist z. B. schon einmal mit einer 
Maßnahme der belgischen Behör
de zu einem wandhängenden Gas
Kombiheizgerät der Firma Merloni 
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Termosanitari Spa praktiziert worden. 
Die Maßnahme bestand in einem Ver
bot des Inverkehrbringens und der 
Inbetriebnahme des Geräts, obwohl 
dieses ein CEZeichen nach Gasgeräte
richtlinie besaß. Das Gerät wurde also 
gemäß den Bestimmungen der Richt
linie in Verkehr gebracht. Die Maß
nahme wurde begründet mit nach
folgenden Mängeln, die erst bei der 
Verwendung festgestellt wurden (ver
kürzt dargestellt). Es war ein falscher 
Eingangsdruck angegeben, es fehlte 
der Hinweis, dass das Gerät nur in ei
nem Raum mit Belüftung installiert 
werden darf und am Wärmetauscher 
sind Verbrennungsprodukte ausgetre
ten. Die Kommission hat ausführlich 
Stellung genommen zu den einzelnen 
Punkten und die Auffassung vertre
ten, dass die Maßnahmen gerechtfer
tigt sind. Diese Maßnahmen werden 
aber leider nur innerhalb der Mitglied
staaten verbreitet und sind nicht zur 
Veröffentlichung bestimmt. Die da
malige Information hat den Autor nur 
zufällig erreicht. 

kaPItel 2
NacHWeIS deR koNFoRmItÄt

artikel 8

(1) der Nachweis der konformität der 
serienmäßig hergestellten Geräte 
wird wie folgt erbracht:
a) durch die eG-baumusterprüfung 

nach anhang II Nummer 1 und 
b) vor Inverkehrbringen nach Wahl 

des Herstellers: 
i) durch die eG-baumusterkon-

formitätserklärung nach an-
hang II Nummer 2 oder 

ii) durch die eG-baumusterkon-
formitätserklärung (zusiche-
rung der Produktionsqualität) 

nach anhang II Nummer 3 
oder 

iii) durch die eG-baumusterkon-
formitätserklärung (zusiche-
rung der Produktqualität) 
nach anhang II Nummer 4 
oder 

iv) durch die eG-Prüfung nach 
anhang II Nummer 5.

(5) Falls die Geräte auch von anderen 
Richtlinien erfasst werden, die ande-
re aspekte behandeln und in denen 
die ce-kennzeichnung vorgesehen 
ist, wird mit dieser kennzeichnung 
angegeben, dass auch von der kon-
formität dieser Geräte mit den be-
stimmungen dieser Richtlinien aus-
zugehen ist.

Steht jedoch laut einer oder mehre-
rer dieser Richtlinien dem Hersteller 
während einer Übergangszeit die 
Wahl der anzuwendenden Regelung 
frei, so wird durch die ce-kennzeich-
nung lediglich die konformität mit 
den bestimmungen der vom Her-
steller angewandten Richtlinien an-
gezeigt. In diesem Fall müssen die 
den Geräten beiliegenden Unterla-
gen, Hinweise oder anleitungen die 
Nummer der jeweils angewandten 
Richtlinien entsprechend ihrer Ver-
öffentlichung im amtsblatt der euro-
päischen Union tragen.

Auch hier werden wegen der Über
sichtlichkeit des Beitrages die wesent
lichen Teile des Anhanges II direkt 
nach Artikel 8 und vor Kapitel 3 der 
Gasgeräterichtlinie zitiert und kom
mentiert.

aNHaNG II
VeRFaHReN zUm NacHWeIS  
deR koNFoRmItÄt

1. eG-baUmUSteRPRÜFUNG

1.1. die eG-baumusterprüfung ist der 
teil des Verfahrens, durch den eine 
benannte Stelle prüft und beschei-
nigt, dass ein Gerät, welches für die 
geplante Produktion repräsentativ 
ist, den einschlägigen bestimmun-
gen dieser Richtlinie entspricht. 

1.2. der antrag auf eine eG-baumus-
terprüfung wird vom Hersteller oder 
seinem in der Gemeinschaft nieder-
gelassenen bevollmächtigten bei ei-
ner einzigen benannten Stelle einge-
reicht.
 
1.2.1. der antrag enthält folgende an-
gaben: 
– Name und anschrift des Her-

stellers und bei einreichung des 
antrags durch den bevollmäch-
tigten auch dessen Namen und 
anschrift; 

– eine schriftliche erklärung, dass 
der antrag nicht bei einer ande-
ren benannten Stelle eingereicht 
wurde; 

– die konstruktionsunterlagen 
nach anhang IV. 

1.2.2. der antragsteller stellt der be-
nannten Stelle ein für die geplante 
Produktion repräsentatives Gerät (im 
folgenden „Baumuster“ genannt) zur 
Verfügung. die benannte Stelle kann, 
sofern dies für das Prüfprogramm er-
forderlich ist, weitere exemplare des 
baumusters anfordern. 
ein baumuster kann mehrere bau-
mustervarianten umfassen, sofern 
diese Varianten keine unterschiedli-
chen eigenschaften hinsichtlich der 
möglichen Risiken aufweisen. 

1.3. die benannte Stelle 
1.3.1. prüft die konstruktionsunterla-
gen und stellt fest, ob das baumuster 
entsprechend den konstruktionsun-
terlagen gefertigt wurde und inwie-
weit es entsprechend den maßgeb-
lichen Normen nach artikel 5 oder 
nach den grundlegenden anforde-
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rungen dieser Richtlinie konzipiert 
wurde; 
1.3.2. führt die erforderlichen Prüfun-
gen und/oder tests aus oder lässt sie 
ausführen, um zu kontrollieren, ob 
die vom Hersteller gewählten lösun-
gen den grundlegenden anforderun-
gen genügen, sofern die in artikel 5 
erwähnten Normen nicht angewandt 
wurden; 

Die Prüfstelle prüft nach den grund
legenden Anforderungen der Gasgerä
terichtlinie, wenn der Hersteller nicht 
nach den maßgeblichen Normen ge
prüft haben möchte.

1.3.3. führt die erforderlichen Prüfun-
gen und/oder tests aus oder lässt sie 
ausführen, um zu kontrollieren, ob 
die maßgeblichen Normen tatsäch-
lich angewandt wurden, sofern der 
Hersteller sich hierfür entschieden 
hat, um damit die konformität mit 
den grundlegenden anforderungen 
sicherzustellen. 

Die Prüfstelle prüft nach den maßgeb
lichen Normen, wenn der Hersteller 
dies möchte. Sind diese Normen einge
halten, wird vorausgesetzt, dass auch 
die grundlegenden Anforderungen 
der Gasgeräterichtlinie eingehalten 
sind.

1.4. Sofern das baumuster den bestim-
mungen dieser Richtlinie entspricht, 
stellt die benannte Stelle eine eG-
baumusterprüfbescheinigung für 
den antragsteller aus. die bescheini-
gung enthält die ergebnisse der Prü-
fung und gegebenenfalls die bedin-
gungen für ihre Gültigkeit sowie die 
nötigen Angaben zur Identifizierung 
des genehmigten baumusters und er-
forderlichenfalls eine beschreibung 
seiner Funktionsweise. einschlägige 
technische Unterlagen wie zeichnun-
gen und Pläne müssen der bescheini-
gung beigefügt werden. 

1.5. die benannte Stelle unterrichtet 
die anderen benannten Stellen un-
verzüglich über die ausstellung der 
eG-baumusterprüf bescheinigung 
und gegebenenfalls der zusätze nach 
Nummer 1.7. Sie können eine kopie 
der eG-baumusterprüfbescheinigung 
und/oder ihrer zusätze und, auf be-
gründeten antrag, eine kopie der 
anhänge der bescheinigung und der 
berichte über die ausgeführten Prü-
fungen und tests erhalten. 

1.6. eine benannte Stelle, die die aus-
stellung einer eG-baumusterprüfbe-
scheinigung ablehnt oder eine solche 
zurückzieht, unterrichtet den mit-
gliedstaat, der diese Stelle benannt 
hat, sowie die anderen benannten 
Stellen und begründet diese ent-
scheidung. 

1.7. der antragsteller hält die benann-
te Stelle, die die eG-baumusterprüf-
bescheinigung ausgestellt hat, über 
alle Änderungen an dem genehmig-
ten baumuster mit möglichen aus-
wirkungen auf die einhaltung der 
grundlegenden anforderungen auf 
dem laufenden. 

Änderungen eines genehmigten bau-
musters müssen zusätzlich von der 
benannten Stelle, die die baumus-
terprüfbescheinigung ausgestellt 
hat, genehmigt werden, sofern die-
se Änderungen die einhaltung der 
grundlegenden anforderungen oder 
der vorgeschriebenen bedingun-
gen für die Verwendung des Geräts 
beeinträchtigen. diese zusätzliche 
Genehmigung ist als zusatz zu der 
ursprünglichen eG-baumusterprüf-
bescheinigung auszustellen. 

Als Änderung eines genehmigten 
Baumusters, die die Einhaltung der 
grundlegenden Anforderungen be
einträchtigt, sind, wie weiter vorn 
beschrieben, auch die Änderung des 
Bestimmungslandes und die damit 

notwendige Änderung der angegebe
nen Gasart und des Anschlussdrucks 
(Gaskategorie) zu sehen. Der ursprüng
liche Antragsteller (also der Hersteller) 
des Gasgerätes muss die benannte 
Stelle über Änderungen informieren. 
Diese entscheidet dann, ob diese Än
derungen einer zusätzlichen Prüfung 
bedürfen. Die Genehmigung der Än
derung muss dann als Zusatz oder Er
gänzung zur ursprünglichen EGBau
musterprüfbescheinigung vorliegen. 
Dies bedeutet, dass ein Gasgerät, wel
ches von einem Händler gekauft und 
in der Verantwortung dieses Händlers 
für andere als die ursprünglich vom 
Hersteller benannten Bestimmungs
länder umgebaut wird, nicht mehr 
dem Baumuster entspricht. Es besitzt 
somit keinen gültigen Verwendbar
keitsnachweis mehr. Die Verwendung 
eines solchen Gasgerätes widerspricht 
somit dem deutschen Baurecht (siehe 
MBO § 17 Abs. 1 Nr. 2 c)). 

2. eG-baUmUSteRkoNFoRmItÄtS-
eRklÄRUNG 

2.1. die eG-baumusterkonformitäts-
erklärung ist der teil eines Verfah-
rens, mit dem der Hersteller erklärt, 
dass die betreffenden Geräte dem 
baumuster entsprechen, wie es in der 
eG-baumusterprüf bescheinigung 
beschrieben ist, und dass sie den für 
sie geltenden grundlegenden anfor-
derungen dieser Richtlinie genügen. 
der Hersteller oder sein in der Ge-
meinschaft ansässiger bevollmäch-
tigter bringt die ce-kennzeichnung 
an jedem Gerät an und stellt eine 
schriftliche konformitätserklärung 
aus. die konformitätserklärung gilt 
entweder für einzelne oder für meh-
rere Geräte und ist vom Hersteller 
aufzubewahren. der ce-kennzeich-
nung ist die kennnummer der be-
nannten Stelle beizufügen, die für 
die unter Nummer 2.3 erwähnten 
unangemeldeten kontrollen verant-
wortlich ist. 
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2.2. der Hersteller trifft alle erforder-
lichen maßnahmen, damit bei dem 
Herstellungsprozess einschließlich 
der abschließenden Produktkontrol-
le und Prüfungen die einheitlichkeit 
der Produktion und die Überein-
stimmung der Geräte mit dem in der 
eG-baumusterprüf bescheinigung 
beschriebenen baumuster und den 
einschlägigen grundlegenden an-
forderungen dieser Richtlinie ge-
währleistet sind. eine vom Hersteller 
ausgewählte benannte Stelle führt 
unangemeldete kontrollen an den 
Geräten nach Nummer 2.3 durch. 

Dies bedeutet nach Auffassung des 
Autors auch, dass der Hersteller des 
Gasgerätes durch die Gasgerätericht
linie verpflichtet wird, gegen einen 
Händler, der seine Gasgeräte auch für 
andere als die geprüften und beschei
nigten Bestimmungsländer verkauft, 
vorgehen muss, wenn er davon Kennt
nis erhält. Er ist ja nach wie vor der 
Hersteller dieses Gerätes. Ärgerlich, 
wenn der BGH dies anders bewertet. 

2.3. Unangemeldete kontrollen der 
Geräte an ort und Stelle werden in 
unregelmäßigen zeitabständen von 
höchstens einem Jahr von der be-
nannten Stelle vorgenommen. eine 
angemessene anzahl von Geräten ist 
zu prüfen, und geeignete tests gemäß 
den in artikel 5 erwähnten maßgeb-
lichen Normen oder gleichwertige 
Prüfungen sind durchzuführen, um 
ihre konformität mit den einschlägi-
gen grundlegenden anforderungen 
dieser Richtlinie festzustellen. die 
benannte Stelle beurteilt in jedem 
einzelnen Fall die Notwendigkeit, 
alle diese tests bzw. Prüfungen oder 
einen teil davon durchzuführen. bei 
ablehnung eines oder mehrerer Ge-
räte trifft die benannte Stelle die ent-
sprechenden maßnahmen, um das 
Inverkehrbringen zu verhindern. 

Ende des eingefügten Anhanges II

kaPItel 3
ce-keNNzeIcHNUNG

artikel 10

(1) die ce-kennzeichnung und die 
aufschriften nach anhang III sind 
sichtbar, gut lesbar und unauslösch-
bar auf dem Gerät oder einer an dem 
Gerät befestigten datenplakette an-
zubringen. die datenplakette ist so 
auszulegen, dass sie nicht wiederver-
wendet werden kann.

Auch hier werden wegen der Über
sichtlichkeit des Beitrages die wesent
lichen Teile des Anhanges III direkt 
nach Artikel 10 und vor Kapitel 4 der 
Gasgeräterichtlinie zitiert und kom
mentiert.

aNHaNG III
ce-keNNzeIcHNUNG UNd 
beScHRIFtUNGeN

1. die ce-kennzeichnung besteht aus 
den Buchstaben „CE“ mit folgendem 
Schriftbild: 

Hinter der ce-kennzeichnung steht 
die kennnummer der benannten 
Stelle, die bei der Produktionsüber-
wachung eingeschaltet wurde. 

Nr. 1 enthält zwei wesentliche Aussa
gen.
• Ein CEZeichen nach einer euro

päische Richtlinie oder einer eu
ropäischen harmonisierten Norm 
muss genau dieses Schriftbild 

haben. Sieht das CEZeichen an
ders aus, hat es keinen rechtlichen 
Wert. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass der Hersteller eines  
Produktes, dass mit einem nicht 
der Vorgabe der Richtlinie entspre
chenden CEZeichen ausgestattet 
ist, auch die Voraussetzungen für 
die Anbringung eines solchen Zei
chens nicht kennt.

• Bei CEZeichen nach der Gasge
räterichtlinie muss hinter dem 
„CE“ die vierstellige Kennnummer 
der benannten Stelle für die Pro
duktüberwachung stehen. Fehlt 
diese Nummer, ist es kein CEZei
chen nach der Gasgeräterichtlinie.

2. das Gerät oder das typenschild 
muss die ce-kennzeichnung zusam-
men mit den nachstehenden be-
schriftungen tragen: 
– Name und kennzeichen des Her-

stellers, 
– Handelsbezeichnung des Geräts, 
– gegebenenfalls art der Stromver-

sorgung, 
– Gerätekategorie, 
– die beiden letzten ziffern des Jah-

res, in dem die ce-kennzeichnung 
angebracht wurde. 

zur Installation benötigte zusätzliche 
Informationen sind entsprechend der 
beschaffenheit der verschiedenen 
Geräte beizufügen. 

Die unter 2. genannten Beschriftun
gen sind Pflicht bzw. Mindestanga
ben, die auf jedem Gerät oder dem Ty
penschild vorhanden sein müssen.

3. bei Verkleinerung oder Vergröße-
rung der ce-kennzeichnung müssen 
die sich aus dem oben abgebildeten 
Raster ergebenden Proportionen ein-
gehalten werden. 
die verschiedenen bestandteile der 
ce-kennzeichnung müssen etwa 
gleich hoch sein; die mindesthöhe 
beträgt 5 mm.
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Gasverbrauchseinrichtungsverord-
nung (7. Verordnung zum Geräte- 
und Produktsicherheitsgesetz) [3]

Mit der Gasverbrauchseinrichtungs
verordnung (7. Verordnung zum Gerä
te und Produktsicherheitsgesetz) wird 
die Gasgeräterichtlinie in deutsches 
Recht umgesetzt. Da diese Verord
nung den Inhalt der Gasgerätericht
linie mit anderen Worten wiedergibt 
und dabei in sehr vielen Passagen nur 
auf die Gasgeräterichtlinie verweist, 
ist es übersichtlicher, wenn der Inhalt 
anhand der Gasgeräterichtlinie darge
stellt und erläutert wird.

Folgende Hinweise sind noch erforder
lich:
• Die Gasverbrauchseinrichtungs

verordnung datiert vom 26. Januar 
1993, zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Neuordnung der Sicher
heit von technischen Arbeitsmit
teln und Verbraucherprodukten 
vom 06. Januar 2004. Dabei hat 
sich aber am Inhalt der Verordnung 
nichts geändert. Es wurde ledig
lich das Gerätesicherheitsgesetz 
(dessen 7. Verordnung sie bis dahin 
war) in das Geräte und Produktsi
cherheitsgesetz umgewandelt. Sie 
ist also jetzt die 7. Verordnung des 
Geräte und Produktsicherheitsge
setzes.

• Der letzte Stand der Gasgeräte
richtlinie datiert vom 30. Novem
ber 2009. Sie wurde also nach 
dem 06. Januar 2004 (dem Datum 
der letzten Änderung der Gasver
brauchseinrichtungsverordnung) 
geändert. Die Gasverbrauchsein
richtungsverordnung stimmt 
dennoch noch immer vollinhalt
lich mit der Gasgeräterichtlinie 
überein, da deren Änderung vom 
30. November 2009 keine sachli
chen Änderungen beinhaltet hat.  

europäische Produktnormen  
für Gasgeräte 

Für fast alle auf dem Markt befindli
chen serienmäßig hergestellten Gas
geräte gibt es inzwischen europäische 
Produktnormen. In diesen sind An
wendungsspezifische Besonderhei
ten genormt. Anders als bei anderen 
Bauprodukten, z. B. Abgasanlagen, 
müssen die Gasgeräte nicht diesen 
Normen entsprechen, um das CEZei
chen als Verwendbarkeitsnachweis 
zu erhalten. Bei Gasgeräten entschei
det der Hersteller, ob er sein Gasgerät 
nach den für dieses Gasgerät zutref
fenden (meist schärferen) Normen 
prüfen lässt. Für die Erteilung des 
CEZeichens genügt es auch, wenn 
der Hersteller sein Gasgerät nach den 
grundlegenden Anforderungen der 
Gasgeräterichtlinie prüfen lässt und 
diese eingehalten sind. Siehe dazu An
hang II Nr. 1.3. 

bauordnung

Die Bauordnungen der deutschen Bun
desländer regeln die Verwendung von 
Gasgeräten in Deutschland. 

Zur Erinnerung:
– Die grundlegenden Anforderun

gen an die Gasgeräte sind abschlie
ßend in der Gasgeräterichtlinie 
(die durch das Gerätesicherheitsge
setz in deutsches Recht umgesetzt 
ist) geregelt. Weitere (nationale) 
Forderungen an die Beschaffen
heit der Gasgeräte sind nicht zuläs
sig. 

– Aus diesem Grund musste z. B. 
die Feuerungsverordnung in Be
zug auf Gasgeräte Art A geändert 
werden. Die Forderung nach einer 
Begrenzung des COGehaltes von 
maximal 30 ppm durch das Gas
gerät war unzulässig. Jetzt sind 
Anforderungen an die Aufstellung 
(mindestens zu realisierender Luft

wechsel im Aufstellraum) als zu
lässige Forderung gestellt. 

 Dies kann man umgehen, wenn 
das Gasgerät besonders ausgerüs
tet ist. Die vorherige Forderung 
stellt also nur noch eine (zurzeit 
aber unrealistische) Erleichterung 
dar (der geforderte Luftwechsel 
muss dann nicht eingehalten wer
den).

– Das deutsche Baurecht, also die 
durch das föderale System in 
Deutschland rechtsverbindlichen 
Landesbauordnungen und Feue
rungsverordnungen der Länder, 
regelt die Verwendung in Deutsch
land. In Bezug auf die Verwendbar
keitsnachweise ist dabei nur Abs. 1 
Nr. 2 c) des § 17 „Bauprodukte“ der 
MBO [4] von Interesse. 

§ 17 
bauprodukte 

(1) 1 bauprodukte dürfen für die er-
richtung, Änderung und Instand-
haltung baulicher anlagen nur ver-
wendet werden, wenn sie für den 
Verwendungszweck 
1. von den nach absatz 2 bekannt 

gemachten technischen Regeln 
nicht oder nicht wesentlich ab-
weichen (geregelte bauprodukte) 
oder nach absatz 3 zulässig sind 
und wenn sie aufgrund des Über-
einstimmungsnachweises nach § 
22 das Übereinstimmungszeichen 
(Ü-zeichen) tragen oder 

2. nach den Vorschriften 
a) des bauproduktengesetzes 

(bauPG), 
b) zur Umsetzung der Richtlinie 

89/106 eWG des Rates zur an-
gleichung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der mit-
gliedstaaten über bauprodukte 
(bauproduktenrichtlinie) vom 
21. dezember 1988 (abl. eG Nr. l 
40 S. 12), geändert durch art. 4 
der Richtlinie 93/68/eWG des 
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Rates vom 22. Juli 1993 (abl. eG 
Nr. l 220 S. 1), durch andere mit-
gliedstaaten der europäischen 
Gemeinschaften und andere 
Vertragsstaaten des abkom-
mens über den europäischen 
Wirtschaftsraum oder 

c) zur Umsetzung sonstiger Richt-
linien der europäischen Ge-
meinschaften, soweit diese die 
wesentlichen anforderungen 
nach § 5 abs. 1 bauPG berück-
sichtigen, 

 in den Verkehr gebracht und ge-
handelt werden dürfen, insbeson-
dere das zeichen der europäischen 
Gemeinschaften (ce-kennzeich-
nung) tragen und dieses zeichen 
die nach absatz 7 Nr. 1 festgeleg-
ten klassen- und leistungsstufen 
ausweist oder die leistung des 
bauprodukts angibt. 

2 Sonstige bauprodukte, die von allge-
mein anerkannten Regeln der tech-
nik nicht abweichen, dürfen auch 
verwendet werden, wenn diese Re-
geln nicht in der bauregelliste a be-
kannt gemacht sind. 

3 Sonstige bauprodukte, die von all-
gemein anerkannten Regeln der 
technik abweichen, bedürfen keines 
Nachweises ihrer Verwendbarkeit 
nach absatz 3. 

Da die Gasgeräterichtlinie die Anfor
derungen an Gasgeräte abschließend 
festlegt, fallen die Gasgeräte unter c). 
Die §§ 18 bis 24 MBO (allgemeine bau
aufsichtliche Zulassung, allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Zu
stimmung im Einzelfall, Bauarten, 
Übereinstimmungsnachweis, Über
einstimmungserklärung des Herstel
lers, Übereinstimmungszertifikat) 
kommen nicht zur Anwendung. Ein 
ÜZeichen hat also auf einem Gasgerät 
nichts zu suchen. 

dVGW-arbeitsblatt G 600 –  
dVGW-tRGI [5]

Die TRGI beschreibt im nachfolgend 
zitierten Abschnitt 8.1.1 detailliert und 
verständlich, welche Anforderungen 
ein Gasgerät erfüllen muss, um in 
Deutschland verwendet zu werden. 
Es werden auch die verschiedenen 
Möglichkeiten der Prüfung und Kenn
zeichnung aufgeführt. Zu beachten 
ist allerdings, dass die TRGI, als nur 
technische Regel, bei juristischen Aus
einandersetzungen meist keine Rol
le spielt. Juristen bewerten lediglich 
rechtliche Grundlagen wie europäi
sche Richtlinien, Gesetze und Verord
nungen. Deutliches Beispiel ist das am 
Schluss des Beitrages kurz angespro
chene Urteil des Bundesgerichtshofes. 

8 Gasgeräteaufstellung

8.1 allgemeine Festlegungen

8.1.1 Gasgeräte
Gasgeräte im Geltungsbereich der 
eG-Gasgeräterichtlinie (90/396/eWG) 
müssen auf dem Gerät oder dem typ-
schild die ce-kennzeichnung tra-
gen und für das bestimmungsland 
deutschland25 geeignet sein. dies 
beinhaltet, dass die deutschen an-
schlussbedingungen berücksichtigt 
sind (angabe der Gasarten und an-
schlussdrücke als Gerätekategorie 
gemäß dIN eN 437 und ggf. art der 
Stromversorgung) und dass die be-
dienungs- und aufstellanleitung in 
deutscher Sprache unter berücksich-
tigung der deutschen aufstellbedin-
gungen vorliegt.
25 In der europäischen Handhabung 

im bereich der Gasgeräte wird für 
Deutschland die Abkürzung „DE“ 
verwendet.

Um es noch einmal deutlich darzu
stellen. Wie die Gasgeräterichtlinie 
verlangt die TRGI für Gasgeräte im 
Geltungsbereich der EGGasgeräte

richtlinie (industrielle Anlagen wer
den nicht behandelt):
• Das CEZeichen nach der Gasgerä

terichtlinie
• Angabe der für das Gasgerät geeig

neten Gasarten und Anschlussdrü
cke (als Gerätekategorie)

• Bedienungs und Aufstellanlei
tung in deutscher Sprache unter 
Berücksichtigung der deutschen 
Aufstellbedingungen.

 
Für andere Gasgeräte gelten die be-
stimmungen dieser dVGW-tRGI sinn-
gemäß.

Werden Gasbrenner, die für sich die 
ce-kennzeichnung tragen, an neuen 
Wärmetauschern (z. b. Heizkessel) 
angebaut, so müssen Gasbrenner und 
Wärmetauscher aufeinander abge-
stimmt sein. bei gleichzeitigem be-
trieb mit festen und flüssigen Brenn-
stoffen ist dIN 4759-1 zu beachten. 
Gasgeräte in Sonderausführung, die 
nach dem dVGW-arbeitsblatt G 622 
bzw. G 623 am aufstellort geprüft 
sind, müssen die dVGW-kennzeich-
nung tragen.

Mit dem letzten Satz sind Gasgeräte 
gemeint, die zwar der Gasgerätericht
linie unterliegen, aber nicht serien
mäßig hergestellt sind. Es ist daher 
auch kein Muster durch eine Prüfstel
le geprüft. Bei solchen Gasgeräten ist 
eine Prüfung vor Ort durch eine vom 
DVGW benannte Prüfstelle möglich. G 
622 behandelt „Typprüfung von Gas
geräten am Aufstellungsort“, G 623 
„Prüfung von Feuerstätten mit nach
träglich eingebautem Gasbrenner 
ohne Gebläse“.

Industrielle Gasanlagen (thermopro-
zessanlagen) müssen dIN eN 746-2 
entsprechen und durch den Herstel-
ler mit konformitätserklärung und 
der ce-kennzeichnung versehen sein.
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anmerkungen zu den aussagen  
eines Urteils des bundesgerichtsho-
fes zu Reimporten von Gasgeräten

Im Urteil I ZR 26/08 des Bundesge
richtshofes [6], verkündet am 09. Sep
tember 2010, werden die bisher dar
gestellten Fakten in vielen Aussagen 
auf den Kopf gestellt. In dem Prozess 
ging es um die Klage eines Herstellers 
von Gasgeräten gegen den Händler 
von reimportierten Gasgeräten. Die 
reimportierten Gasgeräte wurden im 
deutschen Markt beworben, waren 
aber nicht für den deutschen Markt 
bestimmt und somit auch nicht für 
den deutschen Markt geeignet. Der 
Hersteller wollte erreichen, dass der 
Händler in seiner Werbung auf diesen 
Umstand hinweist. Im Urteil wird die 
Klage des Herstellers abgewiesen. Der 
Behauptung des Reimporteurs, Gasge
räte, die für keine der in Deutschland 
zulässigen Gaskategorien gekenn
zeichnet sind, könnten trotzdem teil
weise in Deutschland verwendet wer
den, wurde nicht widersprochen. Es 
wird sogar behauptet, dass der Händ
ler das Gasgerät für andere Bestim
mungsländer bewerben darf, wenn er 
die Installations und Bedienungsan
leitung für diese neuen Bestimmungs
länder ergänzt. Die Begründungen 
des Urteils stellen Thesen auf, die der 
Gasgeräterichtlinie in wesentlichen 
Punkten widersprechen. Die Richter 
stellen den freien Warenverkehr in 
Europa über das in der Gasgerätericht
linie klar formulierte Sicherheitsinte
resse. In der Gasgeräterichtlinie wird 
sehr deutlich dargestellt, dass die 
national unterschiedlichen Gaskate
gorien und Aufstellbedingungen für 
Gasgeräte aus sicherheitstechnischen 
Gründen den freien Warenverkehr 
einschränken müssen. In Gesprächen 
mit den für die Gasverwendung zu
ständigen Mitarbeitern der Haupt
geschäftsführung des DVGW haben 
diese darauf hingewiesen, dass das 
genannte Urteil nur als Entscheidung 

in dem konkreten Prozess anzusehen 
ist. Eine Musterwirkung auf ähnliche 
Streitigkeiten kann nicht abgeleitet 
werden. Diese Sichtweise ist wahr
scheinlich die einzige vernünftige 
Reaktion auf ein derartiges Urteil des 
Bundesgerichtshofes. Man kann nur 
mutmaßen, warum das Ergebnis und 
die im Urteil getroffenen Aussagen 
in mehreren Punkten der aktuellen 
Rechtslage widersprechen. Vielleicht 
war eine ungenügende Argumentati
on des Klägers ursächlich.

Dieser Artikel wurde bereits in der 
DVGW Zeitschrift „energie/wasser
praxis“ Ausgabe 03/2012 erstmals ver
öffentlicht.  
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